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RS OGH 1970/2/26 1Ob244/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1970

Norm

ABGB §1295 Ia5

ABGB §1304 A1

ABGB §1323 A

ABGB §1323 F

Rechtssatz

Schadensberechnung, wenn eine Schadenskomponente durch Einsatz unverhältnismäßig hohen Kapitalaufwandes

behoben und dadurch zugleich auf einem anderen Sektor eine Schadensminderung verhältnismäßig geringen

Umfanges bewirkt wird (hier: Verkürzung der "Stehzeit" eines Lastkraftwagens durch Einbau eines teureren - neuen

Motors, statt den alten Motor reparieren zu lassen; kein Ersatz eines "fiktiven" Verdienstentganges).
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